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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz 
DRUCKSACHE 

Az.: 

16-8130-28-13/11 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

18.10.2017 
88-1 2017 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen � 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Umweltschutz 09.11.2017      

                  

 Kreisausschuss 01.12.2017      

 Kreistag 06.12.2017      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 16 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

16.22       16.2 16 III                        
                                                gez.Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Aufhebung der Wasserschutzgebietsverordnung für das Wasserwerk Puritzmühle des 
Wasserversorgungsverbandes Scheppau u. U., heute Stadtwerke Königslutter 
Bezug: Drucksache 88 2017 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für 
das Wasserwerk Puritzmühle des Wasserversorgungsverbandes Scheppau u. U. (heute 
Stadtwerke Königslutter) wird beschlossen. 
 



 

 . . . 
 

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 

Mit Datum vom 31.08.1978 hat die Bezirksregierung Braunschweig die Verordnung über 
die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Puritzmühle des Was-
serversorgungsverbandes Scheppau u. U. erlassen (sh.Anlage). Die Trinkwasserversor-5 
gung aus dem Wasserwerk Puritzmühle diente der Versorgung der Ortschaften 
Scheppau, Rotenkamp, Boimstorf, Rieseberg, Glentorf, Ochsendorf, Kl. Steimke, Beien-
rode und Uhry.  
 
Die o. g. Wasserschutzgebietsverordnung wurde damals im Interesse der öffentlichen 10 
Trinkwasserversorgung zum Schutz vor nachteiligen Einwirkungen erlassen. Aus dieser 
Festsetzung als Wasserschutzgebiet ergeben sich zahlreiche Verbote und Nutzungsein-
schränkungen für die im Wasserschutzgebiet Puritzmühle gelegenen Grundstücke. Als 
Beispiel ist hier die Lagerung von Heizöl oder die Errichtung von Erdwärmeanlagen zu 
nennen, die in verschiedenen Schutzzonen des Wasserschutzgebietes Puritzmühle ver-15 
boten oder mit erhöhten Anforderungen (Prüfpflicht durch Sachverständige etc.) verbun-
den sind. Dies betrifft insbesondere die Einwohner der Orte Lauingen und Rieseberg. 
Weiterhin ergeben sich zahlreiche Einschränkungen bei der land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzung der im Wasserschutzgebiet gelegenen Grundstücke. Für diese Nutzungs-
einschränkungen, die Eingriffe in das durch Artikel 14 Grundgesetz geschützte Grundei-20 
gentum darstellen, besteht teilweise eine Ausgleichs- oder Entschädigungspflicht in Geld. 
Ausgleichs- und Entschädigungspflichtiger im Wasserschutzgebiet für die öffentliche 
Wasserversorgung ist der Träger der Wasserversorgung (hier: Stadtwerke Königslutter). 
 
Nach Mitteilung der Stadtwerke Königslutter wurde das Wasserwerk Puritzmühle mit den 25 
betriebenen Brunnen stillgelegt und die o. g. Orte werden jetzt auf Dauer über das Fern-
wassernetz des Wasserverbandes Weddel-Lehre mit Trink- und Brauchwasser versorgt. 
Aufgrund dessen wurde die wasserrechtliche Erlaubnis der Stadtwerke Königslutter zur 
Trink- und Brauchwasserversorgung aus den Brunnen „Puritzmühle“ mit Bescheid vom 
10.05.2016 widerrufen. Auf Nachfrage bei den Stadtwerken Königslutter, ob ggf. in der 30 
Zukunft eine erneute Nutzung des Wasserwerkes Puritzmühle vorgesehen sei, wurde 
von den Stadtwerken Königslutter mit Schreiben vom 18.08.2017 mitgeteilt, dass dies 
nicht geplant ist.  
 
Somit steht fest, dass das Grundwasserdargebot nicht mehr für die derzeitige und auch 35 
künftige öffentliche Wasserversorgung in Anspruch genommen wird. Deshalb sind die 
Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für den Erhalt des 
förmlich festgesetzten Wasserschutzgebietes Puritzmühle nicht mehr gegeben. Das 
Wasserschutzgebiet ist deshalb zwingend aus rechtsstaatlichen Gründen (siehe auch 
Urteil des BVerwG vom 26.11.2015 -7 CN 1.14) aufzuheben, auch wenn eine Aufrecht-40 
erhaltung im Sinne eines möglichst umfassenden Umweltschutzes durchaus wünschens-
wert wäre. 
 
Unabhängig davon besteht derzeit eine Sicherung des Gebietes im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm 2008 des Zweckverbandes Großraum Braunschweig, jetzt Regional-45 
verband Großraum Braunschweig, als Vorranggebiet für die Wasserversorgung. Inwie-
weit dieser Schutzstatus aufrechtzuerhalten ist, bleibt der Fortschreibung des LROP vor-
behalten. 
  



 

  
 

 50 
Als weiterführende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Wasser-
schutzgebietsverordnung sind die entsprechenden Beschilderungen zur Kennzeichnung 
des Wasserschutzgebietes ggfs. auch Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Grundlage 
einer zu erteilenden straßenverkehrsrechtlichen Anordnung zu entfernen.  
 55 
Evtl. anfallende Kosten hat der Veranlasser bzw. bisherige Nutzer (Stadtwerke Königs-
lutter) zu tragen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Aufhebung erfolgt anschließend im Amtsblatt des 
Landkreises Helmstedt. 60 
 












